
Turngemeinde Germania Ötigheim 1906 e.V. (TGÖ)
Vorschlag Satzungsänderungen
-Anlage zur Einladung/Tagesordnung Mitgliederversammlung am 26.06.2026

§ 24 Werte, Schutz und Sanktionen (neu)

1. Grundhaltung
Die Turngemeinde Germania Ötigheim 1907 e.V. verurteilt jegliche Form von Gewalt, 
unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. Der Verein 
verpflichtet  sich  zu  einem  respektvollen,  diskriminierungsfreien  und  inklusiven 
Miteinander.

2. Sanktionsfähiges Verhalten
Pflichtverletzungen,  die  mit  einer  Vereinsstrafe  geahndet  werden  können,  sind 
insbesondere:

a) Ausübung von Gewalt jeglicher Art im Zusammenhang mit dem Vereinsleben
b) Begehung einer in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten Straftat
c) Missachtung der Intimsphäre, persönlichen Schamgrenzen oder der notwendigen 

Distanz  gegenüber  anvertrauten  Personen  (z. B.  Kindern,  Jugendlichen, 
Schutzbedürftigen).

Eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung ersetzt die vereinsinterne Feststellung 
der Tatbegehung.

3. Mögliche Sanktionen
Bei schuldhafter Pflichtverletzung sind folgende Maßnahmen möglich:

– Verwarnung
– Verweis
– (befristetes) Hausverbot
– Suspendierung von Vereinsämtern
– Geldstrafe bis zu 2.000 €
– Untersagung  der  Ausübung  von  Trainer-  oder  Betreuertätigkeiten  im 

Verein
– Ausschluss aus dem Verein

4. Verfahrensregelung
Über Sanktionen entscheidet der Vorstand nach vorheriger Anhörung der betroffenen 
Person. Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen und in Textform mitzuteilen.

5. Vorläufige Schutzmaßnahmen
Liegt ein konkreter Verdacht im Sinne von Absatz 2 vor, kann der Vorstand zum Schutz 
anderer  Vereinsmitglieder  vorläufige  Maßnahmen (z. B.  Suspendierung)  für  bis  zu 
sechs  Monate  verhängen.  Eine  Verlängerung  ist  bei  Fortbestehen des  Verdachts 
zulässig.

Numerische Änderungen der §§ in Abschnitt G infolge Neuaufnahme des §24 in Abschnitt F:

G. Schlussbestimmungen

Bisheriger § 24 Änderung in § 25

Bisheriger § 25 Änderung in § 26


